
1) Aenderungen vom 29. Oktober 1993 

REGLEMENT UEBER DEN KINDERGARTEN 

Die Gemischte Gemeinde Aeschi 

beschliesst: 

Art. 1  Die Gemischte Gemeinde Aeschi unterhält einen öffentlichen Kindergarten.  

Art. 2 Die Aufsicht über den Kindergarten obliegt der Primarschulkommission.1) 

Art. 3 Die unbefristete Anstellung der Kindergärtnerinnen erfolgt durch den 
Gemeinderat auf Antrag der Primarschulkommission. Diese ist für befristete 
Anstellungen zuständig. 1) 

Art. 4 In den Kindergarten werden Kinder aufgenommen, die ein Jahr vor Schuleintritt 
stehen sowie vom Schulbesuch zurückgestellte Kinder; ist noch Platz vorhanden, 
können auch Kinder aufgenommen werden, die zwei Jahre vor Schuleintritt 
stehen. 1) 

Art. 5 Der Besuch des Kindergartens ist für Kinder von Eltern reserviert, welche in der 
Gemeinde Aeschi festen Wohnsitz haben. 
Ist noch Platz vorhanden, kann die Kindergartenkommission ausnahmsweise 
auch Kindern aus Nachbargemeinden die Bewilligung zum Kindergartenbesuch 
erteilen, gegen entsprechendes Entgelt. 

Art. 6 Der Besuch des Kindergartens ist für Kinder, die sich dauernd in der Gemeinde 
aufhalten, unentgeltlich. Besuchen Kinder aus andern Gemeinden den 
Kindergarten, wird ein anfällig zu entrichtendes Kindergartengeld vom 
Gemeinderat auf Antrag der Primarschulkommission festgelegt. 1) 

Art. 7 Dieses Reglement tritt nach seiner Genehmigung durch die Erziehungsdirektion 
des Kantons Bern auf den 1. Oktober 1977 in Kraft. 

 
So beraten und angenommen durch die Versammlung der Gemischten Gemeinde Aeschi 
am 16. Dezember 1977. 

 Namens der Gemischten Gemeinde Aeschi 

 Der Präsident: Der Sekretär: 
 sig. Hs. von Känel sig. A. von Känel 

 
Von der Erziehnungsdirektion des Kantons Bern ohne Vorbehalt genehmigt am 9. Februar 
1978 und 10. Januar 1994. 
 sig. Der Erziehungsdirektor 

 


